
Die Arbeitnehmerveranlagung für 2022 
kann bereits beim Finanzamt einge-
reicht werden. Sollten Sie keine Veran-
lagung für 2022 einreichen und dennoch 
eine Steuergutschrift bestehen, so führt 
die Finanz unter bestimmten Voraus-
setzungen eine automatische (antrags-
lose) Arbeitnehmerveranlagung durch. 

Dieser Artikel soll Ihnen einige Tipps 
geben, wie Sie als Arbeitnehmer Geld vom 
Finanzamt zurückbekommen. Überprü-
fen Sie Ihre Zahlungen des Jahres 2022, 
ob die Ausgaben als Werbungskosten, 
Sonderausgaben oder außergewöhnli-
che Belastungen abgesetzt werden kön-
nen.

 • Zu den Werbungskosten zählen zum 
Beispiel Aus- und Fortbildungskosten, 
aber auch Umschulungsmaßnahmen 

und Fahrt- und Reisekosten. Um hier 
einen Steuervorteil erzielen zu können, 
sollten die Werbungskosten € 132,00 
übersteigen, da ein Werbungskosten- 
pauschale in dieser Höhe bei der lau-
fenden Lohnverrechnung bereits 
berücksichtigt wird. 

Bestimmte Berufsgruppen können ein 
deutlich höheres Werbungskosten-
pauschale geltend machen. Für Pend-
ler ist das Pendlerpauschale unter 
bestimmten Voraussetzungen absetz-
bar. Pendlerpauschale und Pendler-
euro wurden zudem für den Zeitraum 
Mai 2022 – Juni 2023 erhöht.

Arbeitnehmer können unter anderem 
auch Ausgaben für die ergonomische 
Einrichtung ihres häuslichen Arbeits-
platzes außerhalb eines steuerlich zu 

berücksichtigenden Arbeitszimmers 
bis zu einem Betrag von € 300,00 pro 
Kalenderjahr ohne Anrechnung auf 
das Werbungskostenpauschale steu-
erlich geltend machen. Voraussetzung 
dafür ist, dass zumindest an 26 Tagen 
im Jahr ausschließlich zu Hause (im 
Homeoffice) gearbeitet wurde. 

Wird beim steuerfreien Home-
office-Pauschale durch den Arbeit-
geber der Höchstbetrag von drei 
Euro pro Tag (max. 100 Tage) 
nicht ausgeschöpft, kann der 
Arbeitnehmer Werbungskosten  
(sog. Differenzwerbungskosten) 
in der entsprechenden Höhe ohne 
Anrechnung auf das Werbungskos-
tenpauschale geltend machen (sofern 
kein steuerlich zu berücksichtigendes 
Arbeitszimmer vorliegt).
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Haftet ein Vereinsobmann für die Steuerschulden  
des Vereins?

Personen, welche gemäß den Statuten 
zur Vertretung eines Vereins berufen 
sind, unterliegen der Haftung für Abga-
benschulden nach § 9 BAO. Dies bedeu-
tet, dass die zur Vertretung berufenen 
Personen für die Abgaben des Vereins 
insoweit privat haften, als diese infolge 
schuldhafter Verletzung der den Vertre-
tern auferlegten Pflichten nicht einge-
bracht werden können.

Rechtsansicht des  
Verwaltungsgerichtshofes

Der Verwaltungsgerichtshof hat in 
einem jüngst entschiedenen Fall die 
Auffassung vertreten, dass eine Haftung 
eines Vereinsobmanns nach § 9 BAO 
dann schlagend werden kann, wenn ein 
bestehendes Vereinskonzept oder Sta-
tuten übernommen werden, ohne dass 

diese vom Vereinsobmann auf ihre abga-
benrechtliche Korrektheit überprüft 
werden. 

Wird beispielsweise einem gemeinnüt-
zigen Verein infolge einer Abgabenprü-
fung die Gemeinnützigkeit versagt, so 
kann der Vereinsobmann für allfällige 
Steuerschulden des Vereins zur Haf-
tung herangezogen werden, wenn die-
ser im Zuge seiner Sorgfaltspflichten 
eine Überprüfung der Gemeinnützig-
keit durch einen fachlichen Experten 
(Steuerberater, Finanzverwaltung) ver-
absäumt hat.

Empfehlung für die Praxis

Die in § 9 BAO vorgesehene Haftung für 
Abgabenschulden ist sehr weit gefasst 
und wird auch bei bloßer leichter Fahr-
lässigkeit schlagend, während die im 
Vereinsgesetz vorgesehene Haftung nur 
bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
schlagend wird. Um für einen bestellten 
Vereinsvertreter eine Privathaftung für 
die Abgabenschulden des Vereins auszu-
schließen, empfiehlt es sich in der Praxis, 
sowohl die Statuten als auch den Ver-
einszweck stets von einem Fachexper-
ten überprüfen zu lassen. 

 • Als Sonderausgaben sind beispiels-
weise bestimmte Spenden, Steuer-
beratungskosten, Kirchenbeiträge 
(bis € 400,00 jährlich) und Nachkäufe 
von Pensionsversicherungsmonaten 
absetzbar. Bestimmte Sonderausga-
ben (z. B. Spenden und der Kirchenbei-
trag) werden von den empfangenden 
Organisationen bereits direkt an die 
Finanz übermittelt. 

Neu in 2022 ist, dass Ausgaben für 
die thermisch-energetische Sanierung 
von Gebäuden oder den Ersatz eines 
fossilen Heizungssystems durch ein 
klimafreundliches Heizungssystem 
unter bestimmten Voraussetzungen 
in Form von Pauschalbeträgen als 
Sonderausgaben berücksichtigt wer-
den können. Voraussetzung ist unter 
anderem eine bestimmte Förderung 
des Bundes. Die Ausgaben werden 
beim Empfänger der Förderung für 
fünf Jahre durch einen Pauschbetrag 
von €  800,00 bzw. €  400,00 jährlich 

berücksichtigt. Die Informationen zu 
diesen Sonderausgaben werden direkt 
vom Fördergeber an das Finanzamt 
übermittelt.

 • Außergewöhnliche Belastungen sind 
nicht alltägliche Belastungen, die 
zwangsläufig entstehen. Hier ist auch 
oft ein einkommensabhängiger Selbst-
behalt zu berücksichtigen. Aber auch 
Katastrophenschäden, Krankheitskos-
ten und Pflegekosten können beispiels- 
weise außergewöhnliche Belastungen 
sein. Bei einer Behinderung können 
unter anderem pauschale Freibeträge 
geltend gemacht werden.

Absetzbeträge kürzen die zu bezah-
lende Steuer. Beispiele für Absetzbe-
träge, die grundsätzlich bei der monatli-
chen Abrechnung bereits berücksichtigt 
werden, sind der Verkehrsabsetzbetrag 
für Arbeitnehmer oder der Pensionisten- 
absetzbetrag für Pensionisten. Allein-
verdiener/Alleinerzieher können unter 

bestimmten Voraussetzungen in der 
Arbeitnehmerveranlagung für das 
Jahr 2022 einen Absetzbetrag in Höhe 
von €  494,00 pro Jahr bei einem Kind 
(€ 669,00 bei zwei Kindern, € 889,00 bei 
drei Kindern und für jedes weitere Kind 
€  220,00) geltend machen. Bei Unter-
haltsleistungen kann ein Unterhalts-
absetzbetrag zustehen. Der Familien-
bonus Plus ist ein Absetzbetrag in Höhe 
von € 166,68 pro Monat und Kind bis zu 
einem Alter von 18 Jahren bei Anspruch 
auf Familienbeihilfe. Wird für volljährige 
Kinder die Familienbeihilfe bezogen, so 
besteht Anspruch auf einen Absetzbe-
trag in Höhe von € 54,18 pro Monat und 
Kind.

Auch für Arbeitnehmer, die keine Lohn-
steuer, sondern nur Sozialversicherungs- 
beiträge bezahlen, kann es sinnvoll sein, 
eine Veranlagung durchzuführen, da ein 
Teil der SV-Beiträge und auch der Allein-
verdienerabsetzbetrag rückerstattet 
werden kann (Negativsteuer). 

>> Fortsetzung | Steuerspartipps für die Arbeitnehmerveranlagung 2022
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Sportler: Wie wurde die Grenze für steuerfreie pauschale 
Reiseaufwandsentschädigungen erhöht?
Pauschale Reiseaufwandsentschädi-
gungen, die Sportvereine (begünstig-
ten Rechtsträger, deren satzungsgemä-
ßer Zweck die Ausübung oder Förde-
rung des Körpersports ist) an Sportler, 
Schiedsrichter und Sportbetreuer (z. B. 
Trainer, Masseure) gewähren, sind ab 
2023 in Höhe von bis zu € 120,00 (bis-
her € 60,00) pro Einsatztag, höchstens 
aber € 720,00 (bisher € 540,00) pro 
Kalendermonat der Tätigkeit von Ein-
kommensteuer und Sozialversicherung 
befreit. 

Die Steuerfreiheit steht nur zu, wenn 
beim Steuerabzug vom Arbeitslohn 
neben den pauschalen Aufwandsent-
schädigungen keine Reisevergütungen, 
nicht steuerbare Tages- oder Näch-
tigungsgelder steuerfrei ausgezahlt  
werden.

Voraussetzung ist auch, dass die pau-
schalen Reiseaufwandsentschädigun-
gen nur an den Einsatztagen (Training, 
Wettkampf) ausbezahlt werden. Die 
Einsatztage müssen dokumentiert wer-
den. Auch die Auszahlung muss geson-
dert dokumentiert werden. Durch die 
aktuelle Gesetzesänderung hat der Ver-
ein für jeden Sportler, Schiedsrichter 
oder Sportbetreuer, dem er in einem 
Kalenderjahr ausschließlich pauschale 

Reiseaufwandsentschädigungen ausbe-
zahlt hat, diese mittels amtlichem For-
mular dem Finanzamt jeweils bis Ende 
Februar des Folgejahres zu übermitteln.

Übersteigen die pauschalen Reiseauf-
wandsentschädigungen die Höchstbe-
träge, unterliegen nur jene Beträge, die 
diese übersteigen, der Besteuerung. 
Werden sie nur in bestimmten Monaten 
ausbezahlt, bleiben die Obergrenzen 

bestehen. Das bedeutet, wenn in einem 
Monat keine pauschalen Reiseaufwands-
entschädigungen bezahlt werden, 
können die Höchstbeträge im Folge- 
monat nicht erhöht werden.

Für die Befreiung von der Sozialver-
sicherung ist neben der Steuerbefreiung 
Voraussetzung, dass die Tätigkeit nicht 
den Hauptberuf und die Hauptquelle der 
Einnahmen bildet. 

Bis Ende Februar sind unter anderem 
zusätzlich zu melden:

Unternehmer müssen die Jahreslohn-
zettel ihrer Dienstnehmer aus dem 
Jahr 2022 in elektronischer Form bis 
Ende Februar 2023 an das Finanzamt 
melden. 

Unternehmer müssen auch Zahlungen, 
die für bestimmte Leistungen (z.  B. 
im Rahmen eines freien Dienstvertra-
ges) außerhalb eines Dienstverhältnis-
ses gezahlt werden, an das Finanzamt 
melden. Die Zahlungen aus dem Jahr 
2022 müssen in elektronischer Form 
bis Ende Februar 2023 gemeldet wer-
den. 

Unter bestimmten Voraussetzungen 

(z. B. Zahlungen an einen Leistungs-
erbringer von mehr als € 100.000 pro 
Kalenderjahr) müssen Zahlungen ins 
Ausland bis Ende Februar dem Finanz-
amt gemeldet werden, wenn die Zah-
lung für bestimmte Leistungen erfolgte 
wie z. B. Leistungen, die nach dem Ein-
kommensteuergesetz unter die Ein-
künfte aus selbstständiger Arbeit fal-
len und im Inland ausgeübt werden, 
bestimmte Vermittlungsleistungen, 
und kaufmännische oder technische 
Beratungen im Inland.

Bis Ende Februar sind die Schwer-
arbeitsmeldungen für das Jahr 2022 
zu erstellen. Die Meldung muss dem 
zuständigen Krankenversicherungsträ-
ger grundsätzlich elektronisch mittels 
ELDA übermittelt werden.

Bestimmte Beträge (z. B. Spenden, 
Kirchenbeiträge) werden automatisch 
als Sonderausgaben berücksichtigt, 
wenn die empfangenden Organisatio-
nen diese an das Finanzamt melden. 
Die Meldung für 2022 hat durch die 
betroffenen Organisationen bis Ende 
Februar 2023 zu erfolgen.

Weiters ist im Februar besonders zu 
beachten:

Der signierte Jahresbeleg der Regist-
rierkasse zum Jahresende 2022 ist ver-
pflichtend bis spätestens 15. Februar 
2023 (lt. BMF-Info) zu überprüfen. 
Dies kann manuell mit der BMF Beleg-
check-App oder automatisiert durch 
Ihre Registrierkasse durchgeführt  
werden.

WAS MUSS IM FEBRUAR VON UNTERNEHMERN BESONDERS BEACHTET WERDEN?
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Haftet ein Vereinsobmann für die Steuerschulden  
des Vereins?

Personen, welche gemäß den Statuten 
zur Vertretung eines Vereins berufen 
sind, unterliegen der Haftung für Abga-
benschulden nach § 9 BAO. Dies bedeu-
tet, dass die zur Vertretung berufenen 
Personen für die Abgaben des Vereins 
insoweit privat haften, als diese infolge 
schuldhafter Verletzung der den Vertre-
tern auferlegten Pflichten nicht einge-
bracht werden können.

Rechtsansicht des  
Verwaltungsgerichtshofes

Der Verwaltungsgerichtshof hat in 
einem jüngst entschiedenen Fall die 
Auffassung vertreten, dass eine Haftung 
eines Vereinsobmanns nach § 9 BAO 
dann schlagend werden kann, wenn ein 
bestehendes Vereinskonzept oder Sta-
tuten übernommen werden, ohne dass 

diese vom Vereinsobmann auf ihre abga-
benrechtliche Korrektheit überprüft 
werden. 

Wird beispielsweise einem gemeinnüt-
zigen Verein infolge einer Abgabenprü-
fung die Gemeinnützigkeit versagt, so 
kann der Vereinsobmann für allfällige 
Steuerschulden des Vereins zur Haf-
tung herangezogen werden, wenn die-
ser im Zuge seiner Sorgfaltspflichten 
eine Überprüfung der Gemeinnützig-
keit durch einen fachlichen Experten 
(Steuerberater, Finanzverwaltung) ver-
absäumt hat.

Empfehlung für die Praxis

Die in § 9 BAO vorgesehene Haftung für 
Abgabenschulden ist sehr weit gefasst 
und wird auch bei bloßer leichter Fahr-
lässigkeit schlagend, während die im 
Vereinsgesetz vorgesehene Haftung nur 
bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
schlagend wird. Um für einen bestellten 
Vereinsvertreter eine Privathaftung für 
die Abgabenschulden des Vereins auszu-
schließen, empfiehlt es sich in der Praxis, 
sowohl die Statuten als auch den Ver-
einszweck stets von einem Fachexper-
ten überprüfen zu lassen. 

 • Als Sonderausgaben sind beispiels-
weise bestimmte Spenden, Steuer-
beratungskosten, Kirchenbeiträge 
(bis € 400,00 jährlich) und Nachkäufe 
von Pensionsversicherungsmonaten 
absetzbar. Bestimmte Sonderausga-
ben (z. B. Spenden und der Kirchenbei-
trag) werden von den empfangenden 
Organisationen bereits direkt an die 
Finanz übermittelt. 

Neu in 2022 ist, dass Ausgaben für 
die thermisch-energetische Sanierung 
von Gebäuden oder den Ersatz eines 
fossilen Heizungssystems durch ein 
klimafreundliches Heizungssystem 
unter bestimmten Voraussetzungen 
in Form von Pauschalbeträgen als 
Sonderausgaben berücksichtigt wer-
den können. Voraussetzung ist unter 
anderem eine bestimmte Förderung 
des Bundes. Die Ausgaben werden 
beim Empfänger der Förderung für 
fünf Jahre durch einen Pauschbetrag 
von €  800,00 bzw. €  400,00 jährlich 

berücksichtigt. Die Informationen zu 
diesen Sonderausgaben werden direkt 
vom Fördergeber an das Finanzamt 
übermittelt.

 • Außergewöhnliche Belastungen sind 
nicht alltägliche Belastungen, die 
zwangsläufig entstehen. Hier ist auch 
oft ein einkommensabhängiger Selbst-
behalt zu berücksichtigen. Aber auch 
Katastrophenschäden, Krankheitskos-
ten und Pflegekosten können beispiels- 
weise außergewöhnliche Belastungen 
sein. Bei einer Behinderung können 
unter anderem pauschale Freibeträge 
geltend gemacht werden.

Absetzbeträge kürzen die zu bezah-
lende Steuer. Beispiele für Absetzbe-
träge, die grundsätzlich bei der monatli-
chen Abrechnung bereits berücksichtigt 
werden, sind der Verkehrsabsetzbetrag 
für Arbeitnehmer oder der Pensionisten- 
absetzbetrag für Pensionisten. Allein-
verdiener/Alleinerzieher können unter 

bestimmten Voraussetzungen in der 
Arbeitnehmerveranlagung für das 
Jahr 2022 einen Absetzbetrag in Höhe 
von €  494,00 pro Jahr bei einem Kind 
(€ 669,00 bei zwei Kindern, € 889,00 bei 
drei Kindern und für jedes weitere Kind 
€  220,00) geltend machen. Bei Unter-
haltsleistungen kann ein Unterhalts-
absetzbetrag zustehen. Der Familien-
bonus Plus ist ein Absetzbetrag in Höhe 
von € 166,68 pro Monat und Kind bis zu 
einem Alter von 18 Jahren bei Anspruch 
auf Familienbeihilfe. Wird für volljährige 
Kinder die Familienbeihilfe bezogen, so 
besteht Anspruch auf einen Absetzbe-
trag in Höhe von € 54,18 pro Monat und 
Kind.

Auch für Arbeitnehmer, die keine Lohn-
steuer, sondern nur Sozialversicherungs- 
beiträge bezahlen, kann es sinnvoll sein, 
eine Veranlagung durchzuführen, da ein 
Teil der SV-Beiträge und auch der Allein-
verdienerabsetzbetrag rückerstattet 
werden kann (Negativsteuer). 
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Bei Unternehmensverkäufen und Übernahmen stellt sich 
automatisch die Frage nach dem Wert Ihres Unterneh-
mens. Für Kauf- bzw. Verkaufsverhandlungen, bei denen 
der Preis grundsätzlich durch Angebot und Nachfrage 
bestimmt wird, bildet ein ermittelter Unternehmenswert 
eine wichtige Ausgangsbasis für die Gespräche. In vielen 
anderen Fällen, wie etwa bei der Abschichtung von Mit-
eigentümern, Austritt von Kapitalgesellschaftern oder im 
Erbfall, kommt der durch eine sachgerechte Unterneh-
mensbewertung ermittelte Wert direkt zur Anwendung. 

Nur wie berechnet sich dieser Wert? Basis für die Bewer-
tung sind meist die Cashflows, die mit dem Unterneh-
men in Zukunft erwirtschaftet werden können. Dafür 
erforderlich ist also jedenfalls eine aktuelle Planungs-
rechnung für die kommenden Jahre. Zur Ermittlung eines 
Unternehmenswertes, der dem Marktwert am nächsten 
kommt, geht die Planungsrechnung von einer Fortfüh-
rung des Unternehmens aus und muss die vorhandenen 
Marktchancen und Marktrisiken berücksichtigen.

Aus den geplanten jährlichen Cashflows wird mit Hilfe 
einer Rentenrechnung durch Abzinsung der Barwert 
errechnet. Berücksichtigt werden dabei auch z. B. mög-
liche Erlöse aus der Veräußerung von nicht betriebsnot-
wendigem Vermögen.

Der Wert Ihres Unternehmens wird von einer Vielzahl 
von Faktoren beeinflusst. Aus einer Reihe zulässiger 
Bewertungsmethoden muss die für den Einzelfall beste 
Vorgangsweise gewählt werden.

WIEVIEL IST IHR UNTERNEHMEN WERT?

Stand: 8.1.2023

Regelbedarfsätze für 
Unterhaltsleistungen  
für 2023

Aufgrund einer weiteren Zinssatzerhöhung der EZB gilt 
mit Wirksamkeit ab 21.12.2022 für Stundungs-, Aussetzungs-, 
Anspruchs-, Beschwerde- und Umsatzsteuerzinsen ein Zins-
satz von 3,88%. 

STEUERTERMINE  |  FEBRUAR 2023

VERBRAUCHERPREISINDIZES
Monat Jahres-

inflation %
VPI 2020 
(2020=100)

VPI 2015 
(2015=100)

Dez. 2022 10,2 116,1 125,6

Nov. 2022 10,6 115,9 125,4

Okt. 2022 11,0 115,6 125,1

Fälligkeitsdatum 15. Februar 2023

USt, NoVA, WerbeAbg  fürDezember 2022 

L, DB, DZ, ÖGK, KommSt für Jänner 2023
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Neuerliche Zinserhöhung 
bei der Finanz

Ein Unterhaltsabsetzbetrag kann unter bestimmten Voraus-
setzungen zur steuerlichen Entlastung geltend gemacht wer-
den, wenn der gesetzliche Unterhalt geleistet wird, und 

 • das Kind sich in einem Mitgliedstaat der EU, EWR-Staat oder 
der Schweiz aufhält,

 • das Kind nicht dem Haushalt des Steuerpflichtigen angehört 
und

 • für das Kind keine Familienbeihilfe bezogen wird. 

Wenn keine vertragliche, gerichtliche oder behördliche Fest-
setzung der Unterhaltsleistung erfolgt ist, wird der Unter-
haltsabsetzbetrag nur dann zuerkannt, wenn der vereinbarten 
Unterhaltsverpflichtung in vollem Ausmaß nachgekommen 
wurde und die Regelbedarfsätze nicht unterschritten wurden.

Die Regelbedarfsätze werden jedes Jahr neu festgelegt. Für 
steuerliche Belange gelten für das Kalenderjahr 2023 folgende 
Sätze:

 

Altersgruppe

0 – 5 Jahre € 320,00

6 – 9 Jahre € 410,00

10 – 14 Jahre € 500,00

15 – 19 Jahre € 630,00

20 Jahre oder älter € 720,00
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